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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere aktionäre zu der 

am Mittwoch, den 22. November 2017,
um 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit – MEZ),

in den Räumen der Gesellschaft,
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
  lageberichts der Bastei lübbe ag zum 31. März 2017,  
 des vom aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses   
 und des Konzernlageberichts zum 31. März 2017, des   
 Berichts des aufsichtsrats sowie des erläuternden
 Berichts des Vorstands zu den angaben nach §§ 289   
 abs. 4, 315 abs. 4 HgB

Die vorstehend bezeichneten Dokumente sind ab dem Tag 
der Einberufung dieser Hauptversammlung im Internet 
unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/
hauptversammlung zugänglich und werden während der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen und näher 
erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss und Konzernabschluss gemäß §§ 171, 172 
AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt 
somit zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
 winnes des geschäftsjahres 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestell-
ten Jahresabschluss zum 31. März 2017  ausgewiesenen 
Bilanzgewinn der Bastei Lübbe AG in Höhe von EUR 
1.091.912,12 auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
 des Vorstands für das geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschluss-
fassung über die Entlastung des Vorstands für das 
 Geschäftsjahr 2016/2017 bis zur nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung zu vertagen.



unter Einhaltung der Anforderungen nach dem Aktiengesetz 
und dem Deutschen Corporate Governance Kodex transpa-
rente und klare Regelungen schaffen. 

Eine Darstellung und Erläuterung des neuen Vergütungs-
systems erfolgt in einer Unterlage, die im Internet 
unter https://www.luebbe.com/de/investorrelations/ 
hauptversammlung zugänglich ist, Aktionären auf Anfrage 
zugesandt wird und auch bei der Hauptversammlung ausliegt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur 
Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre – 
 persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die 
sich bei der Gesellschaft anmelden und einen von ihrem 
 depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis 
ihres Anteilsbesitzes übermitteln.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also 
den 1. November 2017, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), 
beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der 
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis 
15.  November 2017, 24.00 Uhr, unter folgender Adresse 
zugehen:

Bastei lübbe ag
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung und der Nachweis des  Anteilsbesitzes 
 bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in 
 deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
 des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2016/2017

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschluss-
  fassung über die Entlastung der ausgeschiedenen    
 Mitglieder des Aufsichtsrats (Dr. Friedrich Wehrle, Prof.  
 Dr. Michael Nelles, Prof. Dr. Gordian Hasselblatt) für das  
 Geschäftsjahr 2016/2017 bis zur nächsten ordentlichen  
 Hauptversammlung zu vertagen.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den übrigen im  
 Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des  
 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Ent-
 lastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des abschlussprüfers  
 für das geschäftsjahr 2017/2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. 
KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzern-
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags 
die von Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex vorgesehene Erklärung der Ebner Stolz GmbH & Co. 
KG zu deren Unabhängigkeit eingeholt.

6. Billigung des Systems zur Vergütung der 
 Vorstandsmitglieder

Gemäß § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über 
die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstands-
mitglieder beschließen. Der Aufsichtsrat hat am 06. Juni 
2017 beschlossen, für die Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft ein neues Vergütungssystem mit Wirkung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einzuführen. Das neue System 
soll das Vergütungssystem der Mitglieder des Vorstands 
an die zukünftigen Anforderungen an das Unternehmen 
anpassen, dabei die Strukturen aber auch vereinfachen und 



Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den  Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
 Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut recht zeitig 
eine Eintrittskarte angefordert haben, brauchen nichts 
weiter zu veranlassen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
wird in diesem Fall durch die Depotbank erbracht. Der 
Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren 
 organisatorischen Abwicklung.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als 
Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum 
Nachweisstichtag erbracht hat. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des  Anteilsbesitzes 
einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Ver-
äußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts aus-
schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-
stichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer zum Nachweisstich-
tag nicht Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung 
Aktien erwirbt, ist somit nicht teilnahme- und stimmbe-
rechtigt, es sei denn, er/sie lässt sich bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat 
keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Stimmrecht / Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kredit-
institut, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige Personen 
ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft die Vollmacht nur einer 
Person akzeptieren und diejenige des bzw. der anderen 
Bevollmächtigten zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB), soweit nicht in den 
nachfolgenden Bestimmungen Abweichendes vorgesehen 
ist. Aktionäre, die einen Dritten bevollmächtigen möchten, 
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das  Formular 
zu verwenden, das auf der Rückseite der Eintrittskarte 
abgedruckt ist. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären 
auch jederzeit auf schriftliches Verlangen zugesandt.

Soll ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
diesen nach § 135 AktG oder § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 
AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt 
 werden, genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom 
Bevollmächtigen nachprüfbar festgehalten wird. Möglicher-
weise verlangen die zu bevollmächtigenden Institutionen 
oder Personen eine besondere Form der Vollmacht, weil 
sie die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte 
 stimmen Sie sich daher rechtzeitig mit dem zu Bevoll-
mächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag 
der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle geführt 
werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an 
folgende Adresse erfolgen:

Bastei lübbe ag
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
https://ip.computershare.de/basteiluebbe

Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer 
Bevollmächtigung nutzen Sie bitte die passwortgeschützte 
Vollmachts-Plattform unter der Internetadresse
https://ip.computershare.de/basteiluebbe. Die PIN für die 
Vollmachts-Plattform ist auf Ihrer Eintrittskarte abgedruckt. 
Auch der Widerruf einer erteilten Vollmacht und deren 
Änderung können unter Nutzung der Vollmachts-Plattform 
erfolgen.



Die Bastei Lübbe AG bietet ihren Aktionären auch an, sich 
durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechtes vertreten 
zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevoll-
mächtigung nur weisungsgebunden aus. Soll der von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 
werden, müssen Sie daher neben der Vollmacht zwingend 
Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht zu jedem relevanten 
Tagesordnungspunkt ausgeübt werden soll. Soweit eine 
ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der 
Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungs-
gegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechts-
vertreter wird ausschließlich das Stimmrecht ausüben und 
keine weitergehende Rechte wie Frage- oder Antragsrechte 
wahrnehmen. Auch im Falle der Bevollmächtigung des von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind 
eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und 
ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach vor-
stehenden Bestimmungen erforderlich.

Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch  machen 
 möchten, können Sie dies am einfachsten unter 
 Verwendung der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte 
tun. Dort finden Sie nähere Einzelheiten.

Die Vollmachten mit den Weisungen an den Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptver-
sammlung müssen aus organisatorischen Gründen 
bis  spätestens 21. November 2017, 18.00 Uhr, bei der 
 Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse eingegangen 
sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden.

Senden Sie die Vollmachten und Weisungen bitte an:

Bastei lübbe ag
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de

Sollte der Aktionär oder eine sonst von ihm bevollmäch-
tigte Person an der Hauptversammlung persönlich teil-
nehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an die von 
der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannten 
Mitarbeiter nebst Weisungen gegenstandslos. In der 
 Hauptversammlung selbst können Vollmachten und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
bis zum Ende der Generaldebatte möglichst durch Verwen-
dung des auf der Eintritts- und Stimmkarte vorgesehenen 
Vollmachts- und Weisungsformulars und Abgabe an der 
Einlasskontrolle erteilt werden.

Rechte der Aktionäre

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die  Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
 Gegenstand muss eine Begründung und eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 
halten. Etwaige Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung 
nach § 122 Abs. 2 AktG müssen dem Vorstand der Gesell-
schaft schriftlich unter der nachstehenden Adresse bis zum
22. Oktober 2017, 24.00 Uhr, zugehen:

Bastei lübbe ag
- Vorstand -
c/o Computershare Operations Center
Elsenheimerstraße 61
80687 München 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft gemäß
§ 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge gegen einen Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tages-
ordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter 
Angabe des Namens des Aktionärs und einer Begründung 
an folgende Adresse zu richten:



Bastei lübbe ag
c/o Computershare Operations Center
Elsenheimerstraße 61
80687 München 
Telefax: +49 89 30903-333
Email: gegenantraege@computershare.de 

Gegenanträge von Aktionären, die mindestens 14 Tage 
vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens 
7. November 2017, 24.00 Uhr, unter der angegebenen 
Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung allen Aktionären im Internet 
unter https://www.luebbe.com/de/investorrelations/ 
hauptversammlung unverzüglich zugänglich gemacht, 
sofern die Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig 
adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unbe-
rücksichtigt. Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl des 
Abschlussprüfers gelten die vorstehenden Ausführungen zu 
§ 126 Abs. 1 AktG (einschließlich der angegebenen Adresse) 
gemäß § 127 AktG entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Wahlvorschlag nicht begründet werden muss.

 In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß § 
131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft sowie die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbunde-
nen Unternehmen, zur Lage des Konzern und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Von einer 
Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den 
in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen.

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der  Aktionäre 
gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 
AktG sind im Internet unter https://www.luebbe.com/de/
investor- relations/hauptversammlung.

Veröffentlichungen auf der
Internetseite der Gesellschaft

Informationen gemäß § 124a AktG werden den  Aktionären 
im Internet auf der Homepage der Bastei Lübbe AG 
unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/ 
hauptversammlung zugänglich gemacht.

Angaben gem. § 30b Abs. 1 Ziffer 1 WpHG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.300.000,- 
und ist eingeteilt in 13.300.000 nennwertlose Stückaktien, 
von denen jede Aktie grundsätzlich eine Stimme gewährt. 
Von den 13.300.000 Stück Aktien entfallen 99.900 Stück 
auf eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte 
zustehen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich 
somit auf 13.200.100 Stimmrechte.

Köln, im Oktober 2017

Bastei Lübbe AG
- Der Vorstand -



Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51 063 Köln
Telefon (0 22 1) 82 00 - 0

www.luebbe.de
www.bastei.de

Wegbeschreibung 
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Mit dem Auto von außerhalb:

über die A3, bis zur Ausfahrt Köln-Dellbrück (ab da ist das E-Werk ausgeschildert), rechts auf die  
Bergisch Gladbacher Straße, nach der Eisenbahn-Unterführung direkt wieder rechts in die Carlswerkstraße,  
nach ca. 600 m links in die Schanzenstraße, dem Straßenverlauf ca. 800 m folgen und dann links in  
die Einfahrt/Pforte NKT Cables.

Mit dem Auto aus der Innenstadt:

über die Mülheimer Brücke, links am Wiener Platz vorbei auf den Clevischer Ring,  
Ecke Keupstraße rechts, dann links in die Schanzenstraße.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bahn: mit den Linien 13/18  bis Wiener Platz – dann mit der Linie 4 bis Keupstraße

Bus 159/250/260/434 - bis Wiener Platz und dann mit Bus 152/153 bis zur Keupstraße

S-Bahn: S6 bis Bahnhof Mülheim und dann weiter mit Bus 152/153 bis zur Keupstraße

Da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt, empfehlen wir die Anreise mit  öffentlichen Verkehrsmitteln.

Stadtplan auf Google Maps
Routenplaner auf Google Maps

Wegbeschreibung
Mit dem auto von außerhalb:

über die A3, bis zur Ausfahrt Köln-Dellbrück (ab da ist das E-Werk 
ausgeschildert), rechts auf die Bergisch Gladbacher Straße, 
nach der Eisenbahn-Unterführung direkt wieder rechts in die 
 Carlswerkstraße, nach ca. 600 m links in die Schanzenstraße, dem 
Straßenverlauf ca. 800 m folgen und dann links in die Einfahrt/ 
Pforte NKT Cables.

Mit dem auto aus der innenstadt:

über die Mülheimer Brücke, links am Wiener Platz vorbei auf 
den Clevischer Ring, Ecke Keupstraße rechts, dann links in die 
 Schanzenstraße.

anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bahn: mit den Linien 13/18 bis Wiener Platz – dann mit der
Linie 4 bis Keupstraße

Bus 159/250/260/434: bis Wiener Platz und dann mit
Bus 152/153 bis zur Keupstraße

S-Bahn: S6 bis Bahnhof Mülheim und dann weiter mit
Bus 152/153 bis zur Keupstraße

Parkmöglichkeiten sind vor dem gebäude vorhanden

Bastei Lübbe AG | Schanzenstraße 6 – 20 | 51063 Köln
Telefon (0 22 1) 82 00 - 0 | www.luebbe.de | www.bastei.de


